
TARIFVERTRAG ZWISCHEN DEM

Liechtensteinischem Roten Kreuz

und dem

liechtensteinischen Krankenkassenverband

betreffend die

IVERTRAGSPARTEIEN

Arl! Vertragspartei

Unter den Bestimmungen dieses Vertrages stehen:

Liechtensteinisches Rotes Kreuz (LRK)

und

Liechtensteinischer Krankenkassenverband (LKV) dem alle Krankenkas
sen angehören.

Arl2 Geltungsbereich

I Dieser Vertrag regelt die Abgeltung der Leistungen für Transportkosten nach
dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) und der dazugehörenden Verordnung
(KVV). Vorbehalten bleiben insbesondere die Einschränkungen der Leistungs
pflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gem. Art. 64 KVV.

2 Dieser Vertrag gilt zugunsten aller Personen, die in Liechtenstein obligatorisch
für Krankenpflege versichert sind.

Alle PersonenbezeiclUlungen gelten für beide Geschlechter Seite: 1



I .

An 3 Venragsmodilikationen

I Anpassungen, Änderungen oder Ergänzungen, die diesen Velirag betreffen,
können ausschliesslich auf den Jahresbeginn in Kraft gesetzt werden lmd müs
sen spätestens Ende Mai des Vorjahres einvemehmlich festgelegt werden.

2 Gemäss Art. l6b Abs. 1 KVG wird für den Abschluss und die Durchfülmmg
der gegenständlichen Vereinbanmg ein Beitrag von CHF l.OOO.-vom Leis
tungserbringer, der nicht Mitglied eines an diesem Vertrag beteiligten Verban
des ist, an den LKV bezahlt.

Arl4BeitrittundRücktritt

Der Beitritt und Rücktritt kann nur durch eine in diesem Velirag aufgefülnie
Partei erfolgen.

11GEGENSTANDDESTARIFVERTRAGES

Arl5 Pllichtleistungen

Die Pflichtleistungen werden im KVG geregelt.

IfllEISTUNGSPFllCHT

( An 6 leistungen

Die Leistungspflicht begirmt mit der Alannienmg des Rettungsdienstes. Voraus
setzung für die Leistungspflicht der Krankenkassen ist, dass die Zuweisung der
Erkrankten ~ ausser bei Unfallgeschehen - über eine ärztliche Anordnung er
folgt.

An I NachweisderBedürltigkeit

In der ärztlichen Anordmmg stellt der einweisende Arzt eine Diagnose für den
Krankentransport .
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IVTARIF

Arl8Tarii

Der Tarif wird im Anhang geregelt Imd ist integrierender Bestandteil dieses Ver
trages.

ArlD RechnUngsstellung

1 Die Abreclmung der erbrachten Leistlmgen für die versicherte Person wird der
Krankenkasse zugestellt. Die gemäss dieses Vertrages erbrachten Leistlmgen
(PflichtleistlU1gen) sind auf der Rechmmg an die Kassen von den übrigen Leis
tungen (Nichtpflichtleistungen) zu unterscheiden. Der Rechnungssteller ver
pflichtet sich, die Versicherten darauf hinzuweisen, dass Nichtpflichtleistlmgen
von den Kassen nicht aus der obligatorischen Krankenpflegeversichelung be
zahlt werden. Die Nichtpflichtleistungen sind dem Patienten direkt in Rechnung
zu stellen.

2 Die RechnungsstelllU1g muss folgende Angaben beinhalten:

> Name, Adresse, Zahlstellem1Ulmner des Rechnungsstellers
> Name, Vomame, GebUlisdatum und Adresse des Patienten
> Kalendarium des TranspOlies
> Hinweis, ob es sich Uln Krankheit, Unfall oder Invalidität handelt
> Tarifziffem und Betrag der erbrachten Leistlmgen
> Totalbetrag der Rechnung
> Abgangs- und ZielOli
> Notfalltral1Sport oder Wallitransport
> Einzeltransport JNNEIN

VWEITEREPFLICHTEN

ArllO RepOning

Der Leistlmgserbringer verpflichtet sich, dem LKV auf Anfrage hin jederzeit
Angaben zur Organisation und zum Leistungsspektmm zu machen sowie jähr
lich Daten über die Qualität und Quantität der erbrachten Leistimgen zur Verfu
gUllg zu stellen. Bei Unklarheiten kann die betroffene Krankenkasse durch ihren
Velirauensarzt die nötigen Auskünfte einholen.
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Atl!! Qualitätssichetung/ Witlschahlichkeit

Der Rechnungssteller verpflichtet sich, an den Massnahmen zur Qualitätssiche
rung gemäss KVG teilzunehmen. Der ReclmlUlgssteller verpflichtet sich auch,
eine zweckmässige, wirtschaftliche und qualitativ einwandfreie Leistung zu
Gunsten des Patienten zu erbringen.

VIFORMEllES

Afl!2lnktaltltelen

Der vorliegende Vertrag tritt auf den 1. Januar 2004 in Kraft und ist auf unbe
stümnte Zeit abgeschlossen. Ändenmgen dieses Vertrages bedürfen der schrift
lichen Fonn. Dieser Vertrag ist von der Regierung zu genehmigen mld ersetzt
diesen vom 1. Januar 1976

Afl!3Honl/iMlösung

1 Dieser Vertrag wird auf der Basis gegenseitigen Vertrauens abgeschlossen Imd
soll aufgrund der ErfallfUllg der Parteien sorgsatn überwacht und allenfalls über
arbeitet werden.

2 Im Bedarfsfall katlll eine pat·itätische KOlmnission bestehend aus zwei Mitglie
der des LKV und zwei vom LRK emaunten Mitgliedem als Verhatldlungs- oder
Schlichtungsinstanz eingesetzt werden. Die KOlmnission konstituieli sich selbst.
Sie kann von beiden Seiten Imter Angabe der Traktanden einberufen werden.

Atl!4Hündigung

Dieser Vertrag karm von beiden Vertragspartnem je unter Einhaltung emer
Kündigungsfrist von 6 Monaten auf das Jalrresende gekündigt werden.

Vaduz den,./-?..r~'~.4!: 2004

Die Vertragsparteien

Liechtensteinisches Rotes Kreuz " Liechtensteinischer
Krankenkassenverband
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